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Allgemeine Bedingungen für die Ertragsschadenversicherung für die
landwirtschaftliche und gewerbliche Tierproduktion (AVB EVT 01/2008

der VTV)

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Schäden und Gefahren.

2. Landwirtschaftliche Betriebe oder Gewerbebetriebe, die Tierzucht und/oder tierische
Veredelungswirtschaft betreiben, können - soweit nichts anderes vereinbart ist - versichert werden
gegen den Ertragsschaden (§ 2 Nr. 1) infolge von

a) Tierverlusten und/oder Verminderung der tierischen Produktionsleistung wegen
- Unfalls im Tierbestand
- anzeigepflichtiger Tierseuchen gemäß Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen
- anderer als den vorgenannten, übertragbaren Tierkrankheiten
- Aberkennung eines definierten Gesundheitsstatus für den Tierbestand
- Diebstahls im Tierbestand

b) Wertminderung der tierischen Erzeugnisse wegen
- Unfalls im Tierbestand
- anzeigepflichtiger Tierseuchen gemäß Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen
- anderer als den vorgenannten, übertragbaren Tierkrankheiten
- Aberkennung eines definierten Gesundheitsstatus für den Tierbestand

c) Unterbrechung des Produktionsverfahrens, Lieferverboten und Verkaufsbeschränkungen 
wegen
- Unfalls im Tierbestand
- anzeigepflichtiger Tierseuchen gemäß Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen
- anderer als den vorgenannten, übertragbaren Tierkrankheiten
- Beanstandungen bei amtlicher Untersuchung auf Kontamination durch Schadstoffe im

Rahmen der nachstehenden Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung: 
- Verordnung zur Begrenzung von Kontaminanten in Lebensmitteln

(Kontaminanten-Verordnung - KmV)
- Verordnung über Höchstmengen an Rückständen von Pflanzenschutz- und

Schädlingsbekämpfungsmitteln, Düngemitteln und sonstigen Mitteln in oder auf
Lebensmitteln und Tabakerzeugnissen (Rückstands-Höchstmengenverordnung
RHmV)

- Aberkennung eines definierten Gesundheitsstatus für den Tierbestand
- Diebstahls im Tierbestand

3. Die Versicherung kann wahlweise auf einzelne Schäden und Gefahren beschränkt werden.

4. Soweit Versicherung gemäß Nr. 3 für einzelne Schäden und Gefahren nicht genommen ist, sind
die diese Schäden und Gefahren betreffenden Bestimmungen nicht anzuwenden.

5. Für Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion wird Entschädigung nicht geleistet.
Schäden durch Überschwemmung und Sturm werden nur entschädigt, soweit dies besonders
vereinbart ist.

§ 2 Ertragsschaden, Versicherungsort, Haftzeit

1. Ertragsschaden ist die Verminderung des Deckungsbeitrags gemäß § 3 Nr. 1 unter
Berücksichtigung der fortlaufenden Kosten in dem versicherten Produktionsverfahren, sofern sich
der Ertragsschaden auf einem Grundstück ereignet hat, das in der Versicherungsurkunde als
Betriebsstelle bezeichnet ist.
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2. Der Versicherer haftet für den Ertragsschaden, der, soweit nichts anderes vereinbart ist, innerhalb
von 12 Monaten seit Eintritt des Schadenereignisses entsteht (Haftzeit).

§ 3 Deckungsbeitrag
1. Versichert ist die Verminderung des Deckungsbeitrags des versicherten Produktionsverfahrens.

Der Deckungsbeitrag besteht in der Differenz zwischen den proportionalen marktfähigen
Leistungen und den proportionalen Spezialkosten des versicherten Produktionsverfahrens. Eine
Verminderung des Deckungsbeitrags des versicherten Produktionsverfahrens liegt vor bei einem
Rückgang des Erlöses der produzierten marktfähigen Erzeugnisse und/oder einer Erhöhung der
Kosten für die Produktion der marktfähigen Erzeugnisse.

2. Nicht versichert sind:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren, soweit es sich
nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für
Energiefremdbezug handelt;

b) Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern und Ausfuhrzölle für Gewerbebetriebe und Betriebe, die
nach §24, Absatz 4 Umsatzsteuergesetz (UStG) zur Regelbesteuerung optiert haben;

c) Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden vertraglichen Zahlungsverpflichtungen
entgegenstehen und Paketporti;

d) umsatzabhängige Gebühren, Beiträge und Versicherungsbeiträge;

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen;

f) Gewinne und Kosten, die mit dem Produktionsbetrieb nicht zusammenhängen, beispielsweise
aus Kapital-, Spekulations- oder Grundstücksgeschäften.

§ 4 Allgemeine Ausschlüsse

1. Versicherungsschutz besteht nicht

a) für die Folgen von Mängeln oder Krankheiten, die bei Beginn der Versicherung bereits
vorhanden waren;

b) für Schäden, soweit sie durch Krieg, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie verursacht
sind.

2. Der Versicherer haftet nicht, soweit der Ertragsschaden erheblich vergrößert wird:

a) durch behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen, soweit diese
nicht durch versicherte Ereignisse gemäß § 1 verursacht sind;

b) dadurch, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
zerstörter, beschädigter, abhanden gekommener Sachen bzw. verletzter, verendeter oder
getöteter Tiere nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.
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§ 5 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung

1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1
stellt.
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Satz 1 oder 2, so kann der
Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine
Vertragsanpassung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Absatz 2 VVG auch leistungsfrei
sein. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind
gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Das Recht des Versicherers den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung
anzufechten bleibt unberührt.

2. Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige
Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch
einen Dritten gestatten. 

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem Versicherer
unverzüglich anzuzeigen und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen
gelten die §§ 23 bis 27 und 29 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein,
eine Vertragsanpassung vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

3. Als Gefahrerhöhung gilt es insbesondere, wenn der Versicherungsnehmer die Verwendungsart
oder die Haltungsweise der Tiere oder das versicherte Produktionsverfahren ändert.

§ 6 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall
zu erfüllen hat, sind:

a) die Einhaltung der Vorschriften des Tiergesundheitsgesetzes, der Ausführungsgesetze
und -verordnungen oder Verwaltungsanordnungen, die aufgrund dieser Bestimmungen
ergingen;

b) die Verhinderung der Aufnahme von Tieren in den Bestand, soweit ihm Umstände bekannt
sind oder sein müssen, die notwendig zu behördlichen Maßnahmen nach dem
Tiergesundheitsgesetz führen;

c) Sicherheitsvorschriften, soweit diese vereinbart sind.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer
nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder
leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam.
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§ 7 Versicherungssumme, Unterversicherung

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Versicherungssumme durch den vereinbarten
Summenermittlungsbogen für alle versicherten Produktionsverfahren festgestellt.

2. Sind die bei der Feststellung der Versicherungssumme im Summenermittlungsbogen festgelegten
Werte im Schadensfall niedriger als die tatsächlich vom Versicherer festgestellten Werte, so wird
nur der Teil des Schadens und der Schadenminderungskosten ersetzt, der sich zum ganzen
Schaden verhält wie die Werte laut Summenermittlungsbogen zu den tatsächlich festgestellten
Werten.

§ 8 Umfang der Entschädigung

1. Zu ersetzen ist der Ertragsschaden in dem versicherten Produktionsverfahren gemäß § 1 und § 2,
soweit er den vereinbarten Selbstbehalt übersteigt.

2. Bei der Feststellung des Ertragsschadens sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang
und das Ergebnis des Betriebs während der Haftzeit günstig oder ungünstig beeinflusst haben
würden, wenn der versicherte Schaden nicht eingetreten wäre.

3. Verwertungserlöse und Entschädigungen aus anderen Versicherungsverträgen sowie Zahlungen
aus öffentlichen Mitteln, von Tierseuchenkassen oder Tierkörperbeseitigungsanstalten werden auf
die Entschädigung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag angerechnet. Dies gilt auch,
soweit der Versicherungsnehmer wegen Seuchen oder Krankheiten eine Zahlung aus öffentlichen
Mitteln oder von Tierseuchenkassen oder Tierkörperbeseitigungsanstalten erhalten hätte, wenn er
den Anspruch nicht vorsätzlich aufgegeben oder schuldhaft verwirkt hätte.

4. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach
Ablauf der Haftzeit als Folge des versicherten Schadens innerhalb der Haftzeit ergeben, sind in
billiger Weise zu berücksichtigen.

§ 9 Buchführungspflicht

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, Bücher zu führen.
Inventuren und Bilanzen für die drei Vorjahre sind sicher oder zum Schutz gegen gleichzeitige
Vernichtung voneinander getrennt aufzubewahren.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe
des §28 VVG zur Kündigung oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder leistungsfrei. Eine
Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam.

§ 10 Beitrag

1. Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts -
unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder
einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
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Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder den getroffenen
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des
Versicherungsscheins zu zahlen.

Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten, gilt die erste Rate als erster Beitrag.

2. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung gelten die §§ 37, 38 VVG.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Die Bestimmungen der Nr. 1 und der Nr. 2 gelten auch für die vereinbarten Nebenkosten.

4. Ist Ratenzahlung des Jahresbeitrags vereinbart, so werden die noch ausstehenden Raten sofort
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät.

5. Der Versicherungsnehmer kann gegen Beitragsforderungen des Versicherers aufrechnen, soweit
die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Diese Aufrechnungsbefugnis
gilt nicht für Mitglieder eines Versicherungsvereins (§ 26 VAG).

6. Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 

7. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach
Beginn rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so
gebührt dem Versicherer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und
80 VVG.

§ 11 Dauer der Versicherung, Beginn und Ende der Haftung, Wartezeit

1. Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein
Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer
Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugehen.

3. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn
der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 10 Nr. 1 zahlt, frühestens
jedoch nach Ablauf der vereinbarten Wartezeit. Die Wartezeit rechnet vom Versicherungsbeginn
an.

Die Wartezeit beträgt drei Monate für Ertragsschäden infolge behördlicher Maßnahmen nach dem
Tiergesundheitsgesetz, anderer im Bestand übertragbarer Tierkrankheiten, der Aberkennung
eines definierten Gesundheitsstatus sowie Beanstandungen bei amtlicher Untersuchung auf
Kontamination durch Schadstoffe. Derartige Ertragsschäden, deren Beginn innerhalb der
Wartezeit liegt, sind auch nach Ablauf der Wartezeit grundsätzlich vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen. Für sonstige Ertragsschäden entfällt die Wartezeit.
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4. Treten Ertragsschäden infolge im Bestand übertragbarer Tierkrankheiten, der Aberkennung eines
definierten Gesundheitsstatus sowie Beanstandungen bei amtlicher Untersuchung auf
Kontamination durch Schadstoffe während der Wartezeit ein, kann der Versicherer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige mit sofortiger Wirkung
kündigen.

§ 12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall

1. Der Versicherungsnehmer hat einen Schaden gemäß § 1, der einen Ertragsschaden zur Folge
haben könnte, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer

a) Seuchen oder Seuchenverdacht;

b) jede behördliche Maßnahme, die eine Leistungsverpflichtung des Versicherers auszulösen in
der Lage ist;

c) jede erhebliche Erkrankung im Tierbestand des versicherten Produktionsverfahrens;

d) Unfälle, die eine Leistungsverpflichtung des Versicherers auszulösen in der Lage sind,
unverzüglich anzuzeigen. 

In dringenden Fällen sollte die Anzeige telefonisch erfolgen. Einer zusätzlichen Anzeige nach § 23
bedarf es dann nicht.

3. Der Versicherungsnehmer hat den Ertragsschaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu
mindern und dabei die Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen, soweit
dem nicht behördliche Weisungen entgegenstehen. Er hat, wenn es die Umstände gestatten,
Weisungen des Versicherers einzuholen.

4. Bei und nach Eintritt des Ertragsschadens hat der Versicherungsnehmer soweit möglich dem
Versicherer jede Auskunft, auf Verlangen in Schriftform, zu erteilen, die zur Feststellung des
Versicherungsfalls oder des Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist, jede
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der
Entschädigungspflicht zu gestatten sowie vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
wenn deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, hat auch dieser
die Pflichten nach Nr. 1 bis 4 zu erfüllen.
Ferner hat der Versicherungsnehmer

a) Erkrankungen und Untersuchungsergebnisse sowie die behördlichen Maßnahmen
nachzuweisen;

b) dem Versicherer, dessen Repräsentanten und Sachverständigen jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu
gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft, auf Verlangen in Schriftform, zu erteilen. Er hat
zu diesem Zweck insbesondere die Geschäftsbücher, Inventuren und Bilanzen sowie
Hilfsbücher, Rechnungen und Belege über den Geschäftsgang während des laufenden
Geschäftsjahres und der drei Vorjahre zur Verfügung zu stellen.

5. Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu,
so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dieses dem Versicherer anzuzeigen.
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6. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 bis 5, so ist der Versicherer nach
Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG zur Kündigung oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder
leistungsfrei.

Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 13 Ersatz der Aufwendungen zur Schadenminderung

1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Minderung des
Ertragsschadens macht, fallen dem Versicherer zur Last, soweit 

a) sie darauf ausgerichtet sind den Umfang der Entschädigungspflicht des Versicherers zu
verringern;

b) der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte, aber wegen
ihrer Dringlichkeit das Einverständnis des Versicherers vorher nicht einholen konnte. In
diesem Falle ist der Versicherer über die eingeleiteten Maßnahmen unverzüglich zu
verständigen.

2. Die Aufwendungen werden nicht ersetzt, soweit

a) durch sie über die Haftzeit hinaus für den Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;

b) durch sie über das vom Ertragsschaden betroffene Produktionsverfahren hinaus Nutzen
entsteht;

c) sie mit der Entschädigung zusammen die Versicherungssumme übersteigen, es sei denn,
dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

3. Bei einer Unterversicherung (§ 7 Nr. 2) sind die Aufwendungen nur in demselben Verhältnis zu
ersetzen wie der Ertragsschaden.

§ 14 Sachverständigenverfahren

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Schadenereignisses vereinbaren,
dass die Höhe des Ertragsschadens durch Sachverständige festgestellt wird. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen
des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden. Der
Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklärung
gegenüber dem Versicherer verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt einen Sachverständigen und kann dann die andere unter Angabe des
von ihr benannten Sachverständigen schriftlich auffordern, den zweiten Sachverständigen zu
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen zwei Wochen nach Empfang der
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadensort
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge
hinzuweisen.

b) Beide Sachverständigen benennen schriftlich vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen
dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das für den Schadensort zuständige Amtsgericht ernannt.
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c) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Personen benennen, die Mitbewerber des
Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner
keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen
in einem ähnlichen Verhältnis stehen. Dies gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmanns durch die Sachverständigen.

3. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die
Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellung der
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

4. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide
Parteien je zur Hälfte.

5. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmanns sind verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

6. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
nicht berührt.

§ 15 Umfang der Feststellung der Sachverständigen

1. Die Feststellung der Sachverständigen muss, wenn beide Parteien sich hierüber nach Eintritt
eines Ertragsschadens nicht anders einigen, insbesondere Folgendes ergeben:

a) eine Deckungsbeitragsrechnung des versicherten Produktionsverfahrens für das laufende
Geschäftsjahr bis zum Beginn des Eintritts des Schadenereignisses und für das
vorausgegangene Geschäftsjahr;

b) eine Deckungsbeitragsrechnung des versicherten Produktionsverfahrens, aus der sich ergibt,
wie sich der Deckungsbeitrag während der Haftzeit ohne Eintritt des Schadenereignisses
gestaltet hätte;

c) eine Deckungsbeitragsrechnung des versicherten Produktionsverfahrens, aus der sich ergibt,
wie sich der Deckungsbeitrag während der Haftzeit infolge des Eintritts des
Schadenereignisses gestaltet hat;

d) ob und in welcher Weise Umstände, welche die Entschädigungspflicht des Versicherers
beeinflussen, bei Feststellung des Ertragsschadens berücksichtigt worden sind.

2. Die Deckungsbeitragsrechnungen sind im Sinne des § 3 aufzustellen. Dabei sind alle Kosten
gesondert auszuweisen unter Kennzeichnung der während der Haftzeit fortlaufenden Kosten.

§ 16 Besondere Verwirkungsgründe; Verjährung

1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,

a) wenn der Versicherungsnehmer den Ertragsschaden vorsätzlich herbeigeführt hat;

b) wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
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2. Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

3. In den Fällen von Nr. 1 kann der Versicherer den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung
kündigen. Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach schriftlicher Ablehnung der
Entschädigung zu erklären.

4. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt
mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den
Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt
der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des
Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit (§ 15 VVG).

§ 17 Zahlung der Entschädigung

1. Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur
Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

2. Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Eintritt des Schadenereignisses und nach Ablauf jedes
weiteren Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die verflossene Zeit
des Schadenereignisses mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen,
dass ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.

3. Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende
Zinspflicht besteht:

a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens
geleistet wird - seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer
Zins zu zahlen ist.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 3a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben:

a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) wenn gegen den Versicherungsnehmer aus Anlass des Schadenereignisses ein behördliches
oder strafrechtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für den
Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses
Verfahrens.
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§ 18 Rechtsverhältnis nach Eintritt des Ertragsschadens

Nach dem Eintritt eines Ertragsschadens können Versicherer und Versicherungsnehmer jeden
zwischen ihnen bestehenden Ertragsschadenversicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in
Schriftform zu erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode,
wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 19 Gerichtsstände

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13,
17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG.

§ 20 Weitere Kosten

Falls aus besonderen, vom Versicherungsnehmer veranlassten Gründen ein zusätzlicher
Verwaltungsaufwand entsteht, können dem Versicherungsnehmer die dadurch verursachten
Kosten in vereinbarter Höhe gesondert in Rechnung gestellt werden. Dies gilt beispielsweise für
das Durchführen von Vertragsänderungen, Anfertigen von Zweitschriften vom
Versicherungsschein, Bearbeitung von Rückläufen im Lastschriftverfahren und Mahnverfahren
wegen Beitragsrückständen.

§ 21 Bedingungsanpassungsklausel

1. Der Versicherer ist berechtigt,

a) bei Änderungen von Gesetzen, insbesondere des Tiergesundheitsgesetzes, auf denen die
Bestimmungen des Versicherungsvertrags beruhen;

b) bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Änderungen der höchstrichterlichen
Rechtssprechung, der Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
oder der Kartellbehörden;

c) im Fall der Unwirksamkeit von Bedingungen und Klauseln sowie

d) zur Abwendung einer kartell- oder aufsichtsbehördlichen Beanstandung

einzelne Bedingungen und Klauseln mit Wirkung für bestehende Verträge zu ergänzen oder zu
ersetzen. Die neuen Bedingungen und Klauseln sollen der ersetzten rechtlich und wirtschaftlich
weitestgehend entsprechen. Sie dürfen die Versicherten auch unter Berücksichtigung der
bisherigen Auslegung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht nicht unzumutbar benachteiligen.

2. Die geänderten Bedingungen und Klauseln werden dem Versicherungsnehmer schriftlich bekannt
gegeben und erläutert. Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf wird er bei Bekanntgabe
besonders hingewiesen. Zur Fristwahrung ist die Absendung ausreichend. Bei fristgerechtem
Widerspruch laufen die Verträge mit den ursprünglichen Bedingungen weiter.

KFA0717 Seite 12 von 13



AVB EVT Vereinigte Tierversicherung
Gesellschaft a.G.

Ausgabe Januar 2008 Seite 12

3. Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln kann der Versicherer den Wortlaut von Bedingungen
und Klauseln ändern, wenn diese Anpassung vom bisherigen Bedingungs- bzw. Klauseltext
gedeckt ist und den objektiven Willen sowie die Interessen beider Parteien berücksichtigt. Das
Verfahren nach Nr. 2 ist zu beachten.

4. Vermindert sich aufgrund einer Anpassungsklausel der Umfang des Versicherungsschutzes, ohne
dass der Beitrag entsprechend herabgesetzt wird, gilt § 40 Absatz 2 VVG.

§ 22 Tarifanpassungsklausel

1. Der Tarifbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation von Versicherungssumme und dem jeweiligen
Beitragssatz für die einzelne Risikoart. Der Beitragssatz errechnet sich aus Grundbeitragssatz und
Zuschlägen oder Nachlässen für besondere Gefahrenverhältnisse. Der Beitragssatz wird unter
Berücksichtigung von Schadenaufwand, Kosten und Gewinnansatz kalkuliert.

Bei der Neukalkulation des Beitragssatzes für bestehende Verträge ist der Schadenbedarf einer
ausreichend großen Anzahl gleichartiger Risiken, die Gegenstand dieser Versicherung sind, und
die voraussichtliche künftige Entwicklung des unternehmensindividuellen Schadenbedarfs zu
berücksichtigen. Ergibt die Neukalkulation, dass eine Änderung des Beitragssatzes erforderlich
ist, und hat ein unabhängiger Treuhänder die der Kalkulation zugrunde liegenden Statistiken
gemäß den anerkannten Grundsätzen der Versicherungstechnik überprüft und die
Angemessenheit der Neukalkulation bestätigt, so wird mit Wirkung ab Beginn des nächsten
Versicherungsjahres für bestehende Verträge der Tarifbeitrag um den Prozentsatz erhöht oder
abgesenkt, um den der aufgrund der Neukalkulation ermittelte Schadenbedarf vom bisher
kalkulierten abweicht.

Der Änderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Obergrenze für eine
Beitragserhöhung ist der Tarifbeitrag für vergleichbaren Versicherungsschutz im Neugeschäft.

2. Für die sich aus Nr. 1 ergebenden Beitragserhöhungen gilt § 40 VVG.

§ 23 Schriftliche Form/Änderung der Anschrift

Soweit jeweils nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind alle für den Versicherer bestimmten
Vertragserklärungen und Anzeigen in Schriftform abzugeben. Vertragserklärungen und Anzeigen
sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle
gerichtet werden. 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt,
findet § 13 VVG Anwendung.

§ 24 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten
zurechnen lassen.

§ 25 Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die
gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten
Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des
Versicherungsvertrags sind.
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